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(2) Der Nutzungsberechtigte des Grundstücks oder Bau
werks ist insbesondere verpflichtet,

1. die festgelegten Abstände von Aufwuchs, Bauwerken und 
sonstigen Gegenständen zu Leitungstransportanlagen 
einzuhalten,

2. Anpflanzungen in einem bestimmten Abstand zur Achse 
der Leitungstransportanlagen zu unterlassen und Auf
wuchs zu beseitigen, soweit er diese Anlagen stören oder 
gefährden kann, und

3. dem Energiekombinat zu gestatten, die erforderlichen 
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

Arbeiten, die den Ausführenden oder die Energiefortleitungs
anlagen gefährden könnten, sind vorher mit dem Energie
kombinat zeitlich abzustimmen.

(3) Erfüllt der Nutzungsberechtigte des Grundstücks oder 
Bauwerks seine Pflichten aus den Absätzen 1 und 2 nicht, ist 
er mit Fristsetzung durch das Energiekombinat schriftlich zu 
ermahnen. Das Energiekombinat ist berechtigt, die erforder
lichen Arbeiten auszuführen oder ausführen zu lassen und die 
Erstattung der daraus entstehenden Kosten vom Nutzungs
berechtigten des Grundstücks oder Bauwerks zu verlangen, 
wenn Gefahr im Verzüge ist oder wenn er die Arbeiten trotz 
Ermahnung nicht ausgeführt hat.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn die Pflicht 
zur Einhaltung von Nutzungsbedingungen begründet wurde.

(5) Nutzungsberechtigter ist auch der Eigentümer, der das 
Grundstück oder Bauwerk selbst nutzt.

§31

(1) Eine bestehende Energiefortleitungsanlage kann auf 
schriftlichen Antrag des Eigentümers des Grundstücks oder 
Bauwerks für dauernd verlegt werden. Darüber entscheidet 
das Energiekombinat schriftlich.

(2) Einem Verlegungsantrag soll stattgegeben werden, wenn 
die öffentliche Energieversorgung nicht beeinträchtigt wer
den würde und
— das Grundstück oder Bauwerk nach der Verlegung wesent

lich effektiver genutzt werden könnte,
— die dem Energiekombinat und Dritten aus der Verlegung 

entstehenden Nachteile verhältnismäßig gering wären,
— die Verlegung im Rahmen der Pläne des Energiekombi

nats ausgeführt werden könnte.

(3) Der Antragsteller hat grundsätzlich alle durch die Ver
legung entstehenden Aufwendungen zu tragen. Ausnahmen 
können in Rechtsvorschriften zugelassen werden.

(4) Die Absätze 1 und 2 sind auf die vorübergehende Ver
legung, insbesondere wegen Baumaßnahmen, und auf son
stige Veränderungen bestehender Energiefortleitungsanlagen 
mit der Maßgabe, daß auch der Nutzungsberechtigte den An
trag stellen kann, entsprechend anzuwenden. Der Antrag
steller hat alle durch die vorübergehende. Verlegung entste
henden Aufwendungen zu tragen; Ausnahmen können in 
Rechtsvorschriften zugelassen werden.

§32

Die Rechte eines Energiekombinats und die Rechtsfolgen 
gemäß den §§ 29 bis 31 finden entsprechende Anwendung auf
— Betreiber von Verbundnetzen;

— Betreiber von nichtöffentlichen Versorgungsnetzen oder 
anderen nichtöffentlichen Energiefortleitungsanlagen, die 
staatliche Aufgaben und staatliche Planauflagen erhalten 
und aus deren Anlagen Abnehmer der Volkswirtschaft 
oder der Bevölkerung mitversorgt werden.

T e i l  3 
Volkswirtschaft

Abschnitt 1
Allgemeine energiewirtschaftliche Vorschriften

§33
Energielieferer

(1) Die Betreiber von Energieversorgungsanlagen und Ver
bundnetzen, Hersteller von festen Brennstoffen und flüssi
gen Energieträgern, Betreiber von Anlagen zur Gewinnung 
von Erdgas und Erdöl sowie Betriebe des Handels mit festen 
Brennstoffen und flüssigen Energieträgern (Energielieferer) 
haben die Versorgungsaufgaben, Lieferpflichten und weite
ren energiewirtschaftlichen Aufgaben nach Maßgabe der 
staatlichen Pläne und Bilanzen sowie der Rechtsvorschriften 
zu erfüllen.

(2) Die Betreiber von Energieversorgungsanlagen und Ver
bundnetzen sind verpflichtet, die aus dieser Verordnung be
gründeten Anweisungen und Entscheidungen der operativen 
Steuerungsorgane zu befolgen oder vorher einzuholen. Das 
gilt nicht, soweit die Veränderung des Betriebszustands von 
Hauptausrüstungen des Versorgungssystems oder der Ein
stellung von Schutz- und Regeleinrichtungen auf andere als 
die angewiesenen Werte geboten ist, um eine akute Gefähr
dung von Menschen oder volkswirtschaftlich bedeutenden 
Sachwerten zu beheben.

§ 34.
Kombinate

(1) Die Kombinate haben die Energieumwandlung, Energie
anwendung, Nutzung der Sekundär- und Umweltenergie-mit 
dem Ziel der höchsten volkswirtschaftlichen Effektivität im 
Rahmen der staatlichen Pläne Und Bilanzen sowie der er
teilten Kontingente für Energieträger planmäßig vorzuberei
ten und durchzuführen.

(2) Zu den energiewirtschaftlichen Aufgaben der Kombi
nate gehören insbesondere

1. die Entwicklung der betrieblichen Energiewirtschaft 
regelmäßig nach Schwerpunkten zu analysieren (Betriebs
und Prozeßanalysen) und die ermittelten energetischen 
Reserven planmäßig zu erschließen;

2. die den Erkenntnissen des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts entsprechenden Rationalisierungs- und Mo- 
demisierungsmaßnahmen für Energieanlagen zu planen 
und auszuführen;

3. Maßnahmen zur Sicherung des stabilen Betriebs der eige
nen Energieanlagen zu planen und auszuführen;

4. die Anforderungen an den rationellen und sparsamen Ein
satz der Energieträger sowie aus staatlichen Verwen
dungsverboten und Einsatzbestimmungen mit der Plan
durchführung durchzusetzen;

5. den Energiebedarf langfristig auf der Grundlage energie
wirtschaftlicher Normative, Normen und Kennziffern und 
unter Beachtung der Anforderungen gemäß Ziff. 4 zu 
planen, die Kontingente und anderen verbrauchslenken
den Maßnahmen für Energieträger strikt einzuhalten so
wie Entwicklungskonzeptionen für Normative des spezi
fischen Energieverbrauchs auszuarbeiten;

6. die Energiekosten konsequent zu senken und grundsätz
lich in Übereinstimmung mit den Bilanzen, Normativen, 
Normen, Kennziffern und Kontingenten des Energie
verbrauchs zu planen;

7. feste Brennstoffe und flüssige Energieträger ordnungs
gemäß zu bevorraten;

8. die Initiative der Werktätigen des Kombinats im sozia
listischen Wettbewerb auf energiewirtschaftliche Aufga
ben zu lenken, die Entwicklung energiewirtschaftlich vor
bildlicher Kombinatsbetriebe und anderer Strukturein
heiten sowie den Erfahrungsaustausch auf energiewirt
schaftlichem Gebiet zu fördern;


